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ie wei t re ichenden Verände
r u n g e n der Steuerst ruktur 
durch die Steuerreform be

einf lussen den Finanzausgleich und 
die Finanzierung der Haushal te der 
anderen Gebie tskörperschaf ten 
(Länder, Gemeinden) erhebl ich. Das 
gilt vor al lem für die Gemeinden, die 
einerseits von der Abscha f fung der 
Gewerbesteuer und anderersei ts 
von der Einführung der Kommuna l 
steuer erhebl ich betroffen sind 

Die zweite Etappe der Steuerreform 
beeinflußt den Finanzausgleich 

erheblich. Das gilt vor allem für die 
Abschaffung der Gewerbesteuer und 
die Einführung der Kommunalsteuer. 
Kurzfristig entsteht dadurch für die 

Gemeinden eine globale 
Finanzierungslücke von etwa 

0,5 Wird. S. Längerfristig verbessert 
jedoch die Umstellung die finanzielle 

Situation der Gemeinden, weil die 
Einnahmen aus der Kommunaisteuer 

rascher steigen und auch weniger 
stark schwanken als jene aus der 

Gewerbesteuer. 

Im Zusammenhang mit dem Finanz
ausgleich stehen drei Aspek te der zweiten Etappe der 
Steuerreform im Vorde rg rund : 

— Wie beeinf lussen die Abscha f fung der Gewerbesteuer 
und die Einführung der Kommunals teuer die Gemein
def inanzen insgesamt, sowoh l im Hinbl ick auf die mit
tel fr ist ige Entwicklung als auch unter konjunkturpol i t i 
schen Ges ichtspunkten? 

— Wie wirkt s ich diese Umstel lung in den einzelnen Ge
meindegrößenk lassen und Gemeindetypen (Industr ie
gemeinden, Agra rgemeinden , Tour ismusgemeinden 
usw } aus? 

— Wie versch ieben sich durch die Steuerreform die Er
t ragsantei le der gemeinschaf t l ichen Bundesabgaben 
und damit auch die Antei le der Länder und Gemein
den? 

Gewerbes teuer v e r s u s K o m m u n a l s t e u e r 

Die Gewerbesteuer war eine wicht ige Finanzierungsquel le 
der Gemeinden. Im Jahre 1991 deckte sie mehr als 5% der 
gesamten Ausgaben der Gemeinden (ohne Wien). In Wien 
war der Antei l wegen der Funkt ion als Land und Gemeinde 
etwas geringer. Die neue Kommunalsteuer erfaßt im Ver
gleich zur b isher igen Lohnsummensteuer nicht nur eine 
breitere Bemessungsgrund lage , sondern auch einen g rö 
ßeren Kreis von steuerpf l icht igen Beschäf t ig ten. Der größ
te Teil der Beschäf t ig ten, für die künft ig Kommunals teuer 
gezahlt werden muß, ist im Bereich Rechts- und Wirt

schaf tsd ienste" tät ig, der insgesamt 
rund 106.000 Personen umfaßt 
Auch die Beschäf t igung in der Land-
und Forstwir tschaft wird überwie
gend kommunals teuerpf l icht ig sein, 
ebenso ein (kleinerer) Teil der Be
schäf t igung im Gesundhei tsbere ich 
sowie in den Sektoren Kunst, Unter
richt, Unterhal tung und Spor t ; eben
so werden die Hauswarte in die 
Kommunals teuerpf l icht e inbezogen 

Insgesamt dürfte s ich die Zahl der 
steuerpf l icht igen Arbe i tnehmer im 

Vergleich zur Lohnsummensteuer um etwa 8% bis 9% er
höhen. Die Auswei tung der Bemessungsgrund lage durch 
die Anpassung an die Bemessungsgrund lage des Dienst
geberbei t rags zum Fami l ienlastenausgle ichsfonds (FLAG 

Die Ausweitung des Kreises der Steuerpflichtigen 
einerseits und der Bemessungsgrundlage andererseits wird 

die gesamte Besteuerungsgrundlage der neuen 
Kommunalsteuer im Vergleich zur bisherigen 

Lohnsummensteuer um etwa 16% bis 18% erhöhen. 

§41 ) dürfte ebenfal ls 7% bis 8% betragen. Durch beide 
Faktoren wi rd daher die gesamte Besteuerungsgrund lage 
der neuen Kommunals teuer im Vergleich zur b isher igen 
Lohnsummensteuer um etwa 16% bis 18% ausgeweitet. 

Ein Vergleich des Au fkommens an Gewerbesteuer mit je
nem an Lohnsummensteuer ergibt fo lgendes Bi ld : Im Jah
re 1992 brachte die Gewerbesteuer 9,4 Mrd S, für 1993 
wi rd aufgrund der schwachen Konjunktur jedoch mit 
einem Rückgang auf 8,9 Mrd . S gerechnet Die Einnahmen 
aus der Lohnsummensteuer für 1992 l iegen gegenwärt ig 
noch nicht vol lständig vor. Aus den Daten von 67 Gemein
den, die jedoch zwei Dritte! des gesamten Au fkommens an 
Lohnsummensteuer repräsent ieren, läßt sich für 1992 eine 
Zuwachsrate der Lohnsummensteuere innahmen von 6,6% 
er rechnen; sie deckt s ich annähernd mit der Zunahme 
der gesamtwir tschaf t l ichen Lohnsumme Das ergäbe für 
1992 ein Lohnsummens teuerau fkommen von rund 
10,6 Mrd S 1 ) . Wenn man unterstel l t , daß auch 1993 das 

' ] In der Publikation des ÖSTAT, ,.Österreichs Volkseinkommen 1992' die Anfang Dezember 1993 erschien wi rd für 1992 ein gesamtes Aufkommen an Lohnsum
mensteuer von 10 67 Mrd Sausgew iesen 
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Entwicklung von Gewerbesteuer und 
Lohnsummens teuer 

Abbildung 1 
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Lohnsummens teuerau fkommen etwa gleich stark wächs t 
wie die gesamtwir tschaf t l iche Lohnsumme ( + 4,4%), s ind 
für 1993 Einnahmen aus der Lohnsummensteuer von rund 
11,1 Mrd S zu erwarten 

Für einen Vergleich scheint es ferner notwendig zu über le
gen, wie sich die Einnahmen aus der Gewerbesteuer 1994 
entwickelt härten. Die mittelfr ist ige Budgetvorschau des 
Bundes vom Frühjahr 1993 (damals war die Abschaf fung 
der Gewerbesteuer noch nicht bekannt) erwartete für 1994 
nur eine ger inge Ste igerung der Gewerbesteuere innah
men. Das Au fkommen hätte 9 bis 9,1 Mrd S betragen kön
nen Für die Lohnsumme rechnet das WIFO in seiner j üng 
sten Prognose für 1994 mit einer Zunahme von 2,9% 
Wenn man diese Zuwachsrate auch den Einnahmen aus 
der Lohnsummensteuer unterstel l t , hätten sie 1994 rund 
11,4 Mrd S erreichen müssen 

Kurzfristig besteht eine globale Finanzierungslücke für die 
Gemeinden von insgesamt etwa 0,5 Mrd, S. 

Unter der Annahme, daß die Bemessungsgrund lage der 
neuen Kommunals teuer um etwa 18% breiter ist als jene 
der Lohnsummensteuer und der Satz von 2% auf 3% er
höht w i rd , ist für 1994, ausgehend von dieser Schätzung 
der Lohnsummensteuere innahmen von 11,4 Mrd S, mit 
einem Aufkommen an Kommunals teuer von etwa 
20 Mrd S zu rechnen Aus der Umstel lung ergeben sich 
damit Mehre innahmen von etwa 8,5 Mrd S. Diese zusätz l i 
chen Einnahmen decken gegenwärt ig die Ausfäl le aus der 
Abschaf fung der Gewerbesteuer nicht ganz. Kurzfr ist ig 
besteht eine globale Finanzierungslücke für die Gemein
den von insgesamt etwa 0,5 Mrd S £) 

Mittelfristig ändert sich jedoch das Bild Ein Vergleich des 
Au fkommens der beiden Steuern im Zei t raum 1986/1992 
(vor 1986 ist ein Vergleich wegen der etappenweisen Ab
schaf fung der Gewerbekapi ta ls teuer verzerrt) ergibt, daß 
die Einnahmen aus der Lohnsummensteuer in allen Jah
ren (außer 1989) stärker st iegen als aus der Gewerbesteu
er (Abbi ldung 1). Im Durchschni t t der Jahre 1986/1992 
nahmen die Einnahmen aus der Lohnsummensteuer um 
7,4% jähr l ich zu , jene aus der Gewerbesteuer h ingegen um 

6,5% Das bedeutet aber, daß sich in etwa zwei bis 
drei Jahren die globale Finanzierungslücke aus der Um
stel lung schließt und die Umstel lung von der Gewerbe
steuer zur Kommunals teuer die Finanzierungssi tuat ion der 
Gemeinden verbesser t 

Mittelfristig verbessert die Umstellung von der 
Gewerbesteuer zur Kommunalsteuer die finanzielle 

Situation der Gemeinden. 

Wicht ig ist auch, daß die Kommunals teuer weniger kon
junkturempfindlich ist als die Gewerbesteuer Die Schwan
kungen des Lohnsummens teuerau fkommens waren in der 
Vergangenhei t deut l ich ger inger als jene der Gewerbe
steuer: Der Var iat ionskoeff iz ient der Lohnsummensteuer 
für den Zei t raum 1987/1992 liegt bei 0,36, jener der Gewer
besteuer ist mit 0,72 doppel t so hoch In der Kommuna l 
steuer könnten die Schwankungen künft ig sogar noch ge
ringer werden als in der Lohnsummensteuer , weil sie nicht 
nur die Beschäf t ig ten im Gewerbe, sondern auch in ande
ren Bere ichen einschl ießt und damit eine größere Stabil i tät 
erwarten läßt. Die Kommunals teuer erfüllt daher die in der 
Literatur häuf ig erhobene Forderung ein mögl ichst s tab i 
les Au fkommen für die Gemeinden s icherzustel len, besser 
als die Gewerbesteuer Das gilt nicht nur für die Gemein
den insgesamt, sondern für einzelne Gemeinden im be
sonderen 

Die Wi rkungen der steuer l ichen Veränderungen auf einzel
ne Gemeindehaushalte s ind recht unterschiedl ich Das 
zeigt sowoh l eine Gl iederung nach Gemeindegrößenklas
sen als auch nach Bundes ländern und Gemeindetypen. 
Einheit l iche Entwick lungen sind am ehesten nach Gemein
degrößenklassen zu erkennen 

Aufgrund des Datenmater ials s ind zunächst nur g robe 
Vergle iche mögl ich Außerdem liegen umfassende Ge
meindedaten, wie erwähnt, nur für 1991 vor. Damit können 
bloß Hinweise Uber die Abwe ichungen vom Durchschni t t 
gewonnen we rden : welche (Typen von) Gemeinden stär
ker oder schwächer betroffen s ind und welche Vortei le 
ziehen Vor allem fehlen Daten, wie sich die Auswei tung 
der Steuerpf l icht , aber auch der Bemessungsgrund lage 
auf die einzelnen Gemeinden auswirkt , weil Unterlagen 
über die Beschäf t igung nach Gemeinden und Beru fsgrup
pen fehlen. Daher wurden die Einnahmen der Gemeinden 
aus der Gewerbesteuer und der Lohnsummensteuer nach 
Größenklassen und Bundes ländern verg l ichen, wobei zu
nächst die Einnahmen aus der Lohnsummensteuer um 
50% erhöht wurden Für jene Gruppen von Gemeinden, in 
denen die Differenz zwischen den um 50% erhöhten Ein
nahmen aus der Lohnsummensteuer und der Gewerbe
steuer unter 18% liegt, kann vermutet werden , daß sie im 
Durchschni t t keine oder nur geringe Einbußen erleiden 

Eine Aufg l iederung nach Gemeindegrößenklassen zeigt, 
daß kleine Gemeinden (gemessen an der Einwohnerzahl) 
von der Umstei lung stärker benachtei l igt s ind. Ferner dürf
te für sie die Auswei tung der Steuerpf l icht weniger wi rk-

Die von der Umstel lung (besonders) betroffenen Gemeinden erhalten Bedarfszuweisungen die aus (zusätzlichen) Umsatzsteuereinnahmen finanziert werden. 
Diese Mehreinnahmen an Umsatzsteuer ergeben sich dadurch, daß ab 1994 die Einfuhrumsatzsteuer (als Vorsteuer) im Vergleich zur bisher igen Regelung erst 
einen Monat später abgezogen werden kann Länder und Gemeinden stellen 1994 und 1995 insgesamt 1 Mrd S aus ihren Ertragsantei len an der Umsatzsteuer zur 
Verfügung (1994 445 Mill S 1995 555 Mill S) 
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sam sein, weil in kleinen Gemeinden weniger Beschäft igte 
in freien Berufen tät ig s ind Anderersei ts dürf ten vor ailem 
Gemeinden mit mehr als 20 000 Einwohnern von der Um
stel lung weniger betroffen sein und auch von der Auswe i 
tung der Steuerpf l icht mehr prof i t ieren Sie werden daher 
ebenso wie Wien am ehesten die Ausfäl le aus der Gewer
besteuer ausgle ichen. 

Nach Bundesländern gegliedert, zeigt sich ein sehr 
ausgeprägtes West-Ost-Muster, 

den können auch aus der Auswei tung der Bemessungs 
grundlage und der Steuerpf i icht nur beschränkt Nutzen 
ziehen 

A u s w i r k u n g e n der S t e u e r r e f o r m auf die 
Er t r a g s a n t e i l e 

In bezug auf die Ertragsantei le ist zu unterscheiden zwi
schen den Maßnahmen der zweiten Etappe, die bereits in 
Kraft s ind, und jenen, die mit Beginn 1994 in Kraft t reten 
werden Zunächst hat die Umstel lung der Besteuerung al
kohol ischer Getränke von der Alkoholabgabe auf die men
genabhängigen Steuern das Au fkommen generel l ge
dämpft Nicht nur der Bund, sondern auch Länder und Ge
meinden werden daher mittelfr ist ig Einnahmen verl ieren. 

Der Ersatz des höheren Mehrwertsteuersatzes auf Pkw-
Käufe durch die NoVA kostete die Länder und Gemeinden 
Au fkommen , weil die NoVA im Gegensatz zur Umsatzs teu
er eine ausschl ießl iche Bundesabgabe ist. Bei g le ichen 
Auf te i lungssätzen wie für die Umsatzsteuer hätten Länder 
und Gemeinden aus der NoVA 1992 etwa 1,3 Mrd S erhal 
ten. 

Die Einführung einer Endbesteuerung auf Dividenden und 
GesmbH-Antei ie geht ebenfal ls zum Teil zu Lasten der Ge
meinden Zunächst verl ieren die Gemeinden durch die 
Senkung des Satzes der Kapi talertragsteuer von 25% auf 
22% Uberdurchschni t t l ich Einnahmen, weil sie an dieser 
Steuer mit 66,6% beteil igt s ind Die zusätzl ichen Einnah
men aus der E inkommensteuer (weil Kapi ta ler t ragsteuer
zahlungen nicht mehr angerechnet werden können) glei
chen diese Nachtei le nicht aus 

Die Umstel lung von der Gewerbesteuer auf die K o m m u 
nalsteuer wi rd die Ertragsantei le nur ger ingfügig beein
f lussen Beide Steuern schmälern die Bemessungsg rund 
lage der E inkommensteuer . Solange die Ausfäl le an Ge
werbesteuer größer s ind als die zusätzl ichen Einnahmen 
aus der Kommunals teuer (die zudem zum Teil aus nicht 
e inkommensteuerpf l ich t igen oder körperschaf ts teuer
pf l icht igen Unternehmen s tammen) , wi rd das E inkommen
s teueraufkommen (vorübergehend) gedämpf t Das trifft 
auch die Länder und Gemeinden, die Auswi rkungen sind 
aber quanti tat iv eher ger ing. Viel stärker wirkt s ich die ge
nerelle Versch iebung in den Rechtsformen der Unterneh
men von den e inkommensteuerpf l icht igen zu den Kapital
gesel lschaf ten aus Durch diese Entwicklung verl ieren 
Länder und Gemeinden Einnahmen. 

Nach Bundes ländern gegl iedert, zeigt sich ein sehr ausge
prägtes West -Ost -Muster Die Gemeinden der west l ichen 
Bundes länder haben zunächst im Durchschni t t mit größe
ren Ausfäl len zu rechnen Die burgenländischen und vor 
allem die steir ischen Gemeinden hätten hingegen schon 
auf Basis 1991 unterdurchschni t t l iche Einbußen Unter Be
rücks icht igung der Auswei tung der Bemessungsgrund ia -
ge und der Steuerpf l icht igen dürf ten die Gemeinden dieser 
beiden Bundesländer insgesamt bereits 1994 kaum Aus 
fälle aus der Umstel lung verzeichnen In Niederösterreich 
und Oberösterre ich liegen die Ausfäl le im Österre ich-
Durchschni t t Wenn man die Auswei tung der Bemes
sungsgrund lagen und die unterschiedl iche Entwicklung 
der Steuere innahmen berücksicht igt , s ind die Gemeinden 
dieser beiden Länder insgesamt schon bald nicht sch lech
ter gestel l t als vor der Reform 

Unter den Industriegemeinden s ind erhebl iche Abwe i 
chungen zu beobachten Die oberste i r ischen Industr iege
meinden etwa, die 1991 nur ein ger inges Gewerbesteuer
au fkommen aufwiesen, werden von der Umstel lung jeden
falls Nutzen ziehen Das erklärt die günst ige Posit ion der 
ste i r ischen Gemeinden insgesamt sowie jener Uber 20 000 
Einwohner Anderersei ts haben jedoch andere Industr ie
gemeinden wie Reutte, Wiener Neudorf oder Schwertberg 
zunächst mit erhebl ichen Ausfä l len zu rechnen, die erst 
al lmähl ich aufgehol t werden können. Wieweit eine Indu
str iegemeinde prof i t iert oder benachtei l igt ist, hängt somi t 
davon ab, ob er t ragsschwache oder er t ragsstarke Unter
nehmen dort ansäss ig s ind. 

Die Tourismusgemeinden dürf ten überwiegend Einnah
meneinbußen erleiden Das erklärt (großteils), weshalb die 
Gemeinden der west l ichen Bundes länder insgesamt zu 
nächst überdurchschni t t l iche Einnahmenausfä l le h inneh
men müssen In den Agrargemeinden ist das Bild eben
falls recht unterschiedl ich, hier s ind keine eindeut igen Zu
ordnungen zu erkennen Diese zumeist kleinen Gemein-
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